
Nachwahl in die Verbandsversammlung des
Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen

I. Vorlage an den 

Kreistag zur Beschlussfassung

II. Beschlussantrag

Kreisrat Klaus Wankmüller wird widerruflich zum weiteren 
Landkreises Böblingen in die Verbandsversammlung des Zweckver
bands Restmüllheizkraftwerk Böblingen gewählt.

III. Begründung

Der ausgeschiedene Kreisrat Achim Klausner war Mitglied der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkra
Böblingen. Für den Rest der Amtszeit ist widerruflich eine Nachfolge zu 
wählen.

Die Kreistagsfraktion der GRÜNEN schlägt vor,
des Verbandsmitglieds Landkreis Böblingen Herrn Klaus Wankmüller, 
Leonberg, zu wählen.
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Nachwahl in die Verbandsversammlung des
Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen

Kreistag zur Beschlussfassung 19.03.2012

Kreisrat Klaus Wankmüller wird widerruflich zum weiteren Vertreter des 
Landkreises Böblingen in die Verbandsversammlung des Zweckver
bands Restmüllheizkraftwerk Böblingen gewählt.

Der ausgeschiedene Kreisrat Achim Klausner war Mitglied der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk 
Böblingen. Für den Rest der Amtszeit ist widerruflich eine Nachfolge zu 

Die Kreistagsfraktion der GRÜNEN schlägt vor, als weiteren Vertreter 
des Verbandsmitglieds Landkreis Böblingen Herrn Klaus Wankmüller, 
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Vertreter des 
Landkreises Böblingen in die Verbandsversammlung des Zweckver-

ftwerk 
Böblingen. Für den Rest der Amtszeit ist widerruflich eine Nachfolge zu 

Vertreter 
des Verbandsmitglieds Landkreis Böblingen Herrn Klaus Wankmüller, 

Der Landrat
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Zuständig für die Nachwahl ist der Kreistag (§ 6 Abs. 3 der Verbandssatzung).

Zur Vermeidung einer Neuwahl aller weiteren Vertreter des Landkreises und deren 
persönliche Verhinderungsstellvertreter nach § 40 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 
und § 10 Erste DVO zur GemO kommt die Einigung darüber durch einstimmigen 
Beschluss des Kreistags zustande.

Roland Bernhard


